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PAPIERANTRÄGE UND CERTIFY.CH 

AB 1. JANUAR 2025 
 

 

 - ad valorem 2 ‰ 

  - mindestens  CHF 25.-  

  - höchstens  CHF 250.- 

Für Beglaubigungsdossiers gilt neu ein Kostendach von CHF 250.-. Ein Beglaubigungsdossier kann 
aus einem Ursprungszeugnis mit dazugehörigen Ursprungsbescheinigungen (angehängte 
Rechnungen) oder weiteren für den Export zwingend benötigten Dokumenten bestehen  

 

 

 - unabhängig von einer Ursprungserklärung ausgestellt siehe Punkt 1. 

 - mit einer Ursprungserklärung ausgestellt  CHF 25.-  

 

  CHF  25.-  (35.- nicht Mitglied) 
 (nur im gleichem Monat) 

   CHF 25.-  (35.- nicht Mitglied) 

 

 - ad valorem 2 ‰ 

  - mindestens  CHF 25.-  

  - höchstens  CHF 125.- 

 

  CHF 25.-  (40.- nicht Mitglied) 

 

   CHF 10.-  

 

   CHF 25.- 

 

    CHF 10.- 

 

   CHF 20.- (25.- nicht Mitglied) 

Für Sonderdienstleistungen und die Ausstellung von Sonderbescheinigungen sowie für intensive 
Kontrollen von Ursprungsbescheinigungen 

 

Der Preis der Formulare und Postgebühren sind in diesen Gebühren nicht enthalten. Nur der Verkauf 
dieser Formulare ist mehrwertsteuerpflichtig.  

Bescheinigte Dokumente werden am Ende des Monats in Rechnung gestellt. 

Eine Frist von 24 Stunden wird für die Beglaubigung verlangt. Die sofortige Beglaubigung ist mit einer 
Expressgebühr von CHF 50.- (CHF 80.- Nichtmitglieder – ohne Steuern) möglich. 


